
 

LANDESVERBAND FÜR 

KARNEVALISTISCHEN TANZSPORT 

IN THÜRINGEN E.V. 
VEREINIGUNG DER THÜRINGER KARNEVALVEREINE 
MITGLIED IM THÜRINGISCHEN TANZSPORTVERBAND e.V.  
 

Anträge und Informationen über www.karnevalthueringen.de / LkTT 

Mitgliedsbeiträge / Förderung 
Stand 2010 

( Informationsblatt ohne Gewähr ) 
 

Landessportbund ( LSB ) 
Mitgliedsbeitrag: 0,30 € pro Mitglied / Monat 
Bezahlung:  nach Bescheid an LSB 
Bestandserhebung:  jährlich ( Kopie bitte an LkTT ! ) 

Förderung:  
1. Vertrag Vereinsförderung 158,00 € pro Lizenzierter Übungsleiter / Jahr 
  (je 10 Mitglieder eine Lizenzförderung) 
 

Stadtsportbund ( SSB ) / Kreissportbund ( KSB ) 
Mitgliedsbeitrag SSB Erfurt: 0,10 € pro Mitglied bis 18 Jahre / Monat 
 0,20 € pro Mitglied ab 19 Jahre / Monat 
Mitgliedsbeitrag KSB:  beim zuständigen SSB/KSB erfragen 
Bezahlung:  nach Bescheid an SSB/KSB 
Bestandserhebung:  nein ( über LSB ) 
Förderung SSB Erfurt:   
1. Stadtsportförderung: 158,00 € pro Lizenzierter Übungsleiter / Jahr 
   (je 20 Mitglieder bis 26 Jahre eine Förderung) 

2. zusätzliche Förderung: 5,11 € pro Mitglied bis 26 Jahre / Jahr 
   (mind. 10 angemeldete Jugendliche) 

3. spezielle Sportförderung  jährlich zu erfragen 
4. kostenfreie kommunale 
 Sporthallennutzung  jährlich zu beantragen 
 

Deutscher Tanzsportverband ( DTV ) 
Mitgliedsbeitrag: 0,20 € pro Mitglied bis 18 Jahre / Monat 
(Mindestbeitrag 9,20 € / Monat) 0,45 € pro Mitglied ab 19 Jahre / Monat 
Bezahlung:  über TTSV 
Bestandserhebung:  jährlich 
Förderung:  über TTSV 
 

Thüringer Tanzsportverband ( TTSV ) 
Mitgliedsbeitrag: 1,56 € pro Mitglied bis 18 Jahre / Jahr 
(Mindestbeitrag 66,00 € / Jahr) 3,12 € pro Mitglied ab 19 Jahre / Jahr 
Bezahlung:  nach Bescheid an TTSV 
Bestandserhebung:  nein 
Förderung:  jährlich zu erfragen 
 

Landesverband für karnevalistischen Tanzsport in Thüringen ( LkTT ) 
Mitgliedsbeitrag: 15,00 € pauschal / Jahr  
Bezahlung:  nach Bescheid an LkTT 
Bestandserhebung:  nein ( Kopie LSB einreichen ) 
Förderung:  nein 
 

Für die Förderung sind folgende Voraussetzungen in der Satzung des Vereins zu erfüllen: 
 Zweck des Vereins u.a. „Förderung des Tanzsport“ 
 Jugendordnung / Ordnung für Tanzsportabteilung 

 


